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RS OGH 1978/1/24 5Ob703/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1978

Norm

ABGB §901 I4

Rechtssatz

Gibt jemand unter der unrichtigen Annahme einer alsbaldigen erfolgreichen Verwertung der Liegenschaft des

Hauptschuldners die Erklärung ab, den Bürgen derzeit nicht in Anspruch zu nehmen, be5ndet er sich in einem

Motivirrtum, der, wenn die Zusage, ohne jede Gegenleistung abgegeben wurde, beachtlich ist.
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